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Hier muss gehandelt werden:

Deshalb verlangt das BZÖ den UNI-
Bonus in der Höhe von 5.000 Euro

Das Modell:

•	 Jeder Schüler, der in Österreich die 
Matura besteht oder die Studienbe-
rechtigungsprüfung absolviert, be-
kommt 5.000 Euro vom Staat als so 
genannten UNI-Bonus.

•	 Diese werden auf die neu zu schaf-
fende UNI-Card gebucht und kön-
nen nur für universitäre Ausbildun-
gen verwendet werden.

•	 Gleichzeitig werden an den Univer-
sitäten und Fachhochschulen Ein-
schreibegebühren von 5.000 Euro 
für alle Studenten eingeführt.

•	 Das heißt jeder Student, der nicht 
in Österreich seine Matura gemacht 

hat, zahlt die vollen 5.000 Euro, wäh-
rend die Österreicher ihren UNI-Bo-
nus verwenden können und damit 
effektiv nur die Studiengebühren 
zahlen.

•	 Diese Einstiegshürde verhindert 
wirkungsvoll die bundesdeutsche 
Studentenflut, stellt aber keine 
Zugangsbeschränkung für öster-
reichische Jugendliche dar und ist 
absolut EU-konform, da für eine er-
brachte Leistung eine Belohnung 
des Staates erfolgt und nicht auf 
die Staatsbürgerschaft abgezielt 
wird.

•	 Gleichzeitig verlangt das BZÖ eine 
Studieneingangsphase von zwei 
Semestern, wo spätestens an de-
ren Ende klar festgestellt wird, ob 
der Studierende für das gewünsch-
te Studium geeignet ist = keine 
ungerechte einzelne Knock-Out-
Prüfung, sondern eine Gesamtbe-

Ausgangslage: 

Überfüllte Universitäten, ein Ansturm an ausländischen, speziell 
bundesdeutschen Studenten auf bestimmte Studien wie Medizin, eine 
inakzeptable finanzielle wie personelle Ausstattung der Universitäten 

mit einem teilweise berechtigten Studentenprotest als Folge.
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trachtung der Leistung der beiden 
Semester.

•	 Auch treten wir für eine Wiederein-
führung der Studiengebühren ein, 
die aber zu hundert Prozent den Uni-
versitäten zu Gute kommen müssen.

•	 Ebenfalls muss es eine zweckgebunde-
ne Notfallfinanzierung von 250 Millio-
nen aus dem Budget geben, um die per-
sonellen und infrastrukturellen Defizite 
schnellstens zu beseitigen und Öster-
reichs Unis wieder fit für den internatio-
nalen Bildungswettbewerb zu machen.
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•	 Einführung einer Uni-Card 
 
Die Uni-Card steht für
•	 den bisherigen Studierendenausweis
•	 eine Zugangsberechtigung
•	 ein Zahlungsmittel
•	 die Kostentransparenz des Studi-

ums

Von der Uni-Card (als Ersatz für den 
bisherigen Studierendenausweis) 
können nicht nur die Kosten für das 
Studium, sondern auch Kosten für 
Lernbehelfe etc. abgebucht werden 
oder sie kann z.B. auch für den Zu-
gang zu Universitätssportstätten 
berechtigen. Darüber hinaus ist aus 
der Uni-Card die Höhe der jeweili-
gen Studienkosten ersichtlich, wo-
mit sie eine nachvollziehbare Kost-
entransparenz sicherstellt.

•	 Studium für alle – Einführung ei-
nes zinsfreien Kredits zur Finan-
zierung des Studiums

Für diejenigen Studierenden, die 
keine Studienbeihilfe erhalten, aber 
ihre Lebens- und Wohnungskos-
ten selbst abdecken müssen, soll 
es - analog dem BAFÖG-System in 
Deutschland - die Möglichkeit ei-
nes zinsfreien rückzahlbaren Kredi-
tes geben. Damit wären Studieren-
de nicht automatisch gezwungen 
zur Abdeckung ihrer Lebens- und 
Wohnungskosten während des Stu-
diums erwerbstätig zu sein, was 
zwangsläufig zu einer Verlängerung 
der Studiendauer beiträgt

•	 Entwicklung eines Bildungsleit-
bildes zur Positionierung aller 
Bildungseinrichtungen des ter-
tiären Bereichs

Alle Einrichtungen des tertiären 
Bildungsbereiches, das sind die 
Universitäten, Privatuniversitä-
ten, Fachhochschulen und au-
ßeruniversitären Einrichtungen 

Erklärung Uni-Card und weitere Kernforderungen des BZÖ
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müssen weitere Anstrengungen 
unternehmen ein spezifisches 
Profil zu entwickeln, das sie von-
einander unterscheidet und ab-
grenzt und gleichzeitig einen 
Beitrag zur Qualitätssicherung 
darstellt.

•	 Förderung von Kompetenzclus-
tern an den Universitäten

Der universitäre Sektor bildet den 
Boden für dynamische wissen-
schaftliche Entwicklungen, die 
durch den Zusammenschluss zu 
Kompetenzzentren und Kompe-
tenzclustern eine außergewöhn-

liche Hebelwirkung erlangen und 
jedem internationalen Vergleich 
standhalten. Ein Zusammen-
schluss mit außeruniversitären 
Einrichtungen ist sinnvoll.

•	 Akkreditierungsverfahren und 
Intensivierung der Qualitätssi-
cherung der Weiterbildungsan-
gebote im tertiären Bereich

Die öffentlich-rechtlichen Univer-
sitäten agieren im Sektor der Uni-
versitätslehrgänge wie private 
Anbieter. Für dieses Angebot be-
steht bislang kaum ein externes 
Qualitätssicherungssystem.
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